
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz und zur Sicherung von Wohnraum 
(Wohnraumschutzgesetz – WoSchG), Drucksache 19/721 
 
 
Sehr geehrte Frau Ostmeier, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen und die Gelegenheit, zum Entwurf eines Ge-
setzes zum Schutz und zur Sicherung von Wohnraum Stellung nehmen zu können. 
 
Aus dem Verbandsbereich des Städteverbandes sind bereits im Vorfeld Initiativen an die 
Geschäftsstelle herangetragen worden, die eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die 
Kommunen einfordern, der Zweckentfremdung, Nichtnutzung und Verwahrlosung von Wohn-
raum entgegenzutreten, um damit ein Instrument in Händen zu halten, in angespannten 
Wohnungsmärkten angemessen auf Missstände reagieren zu können. Vor diesem Hinter-
grund halten wir die Initiative grundsätzlich für unterstützenswert. Bereits im Jahr 2015 hatte 
der Städteverband zu den damaligen Überlegungen der Landesregierung eine Stellungnah-
me abgegeben (Anlage 1). Seither nehmen wir wahr, dass die Herausforderungen eher grö-
ßer als kleiner geworden sind. Ungeregelt bleibt in dem Gesetzentwurf die Regelung des 
Mehrbelastungsausgleichs nach Art. 57 Abs. 2 LVerf (Konnexitätsprinzip). Dieser wird einge-
fordert. 
 
Vor allem in den Städten und größeren Gemeinden ist der Wohnungsmarkt  angespannt Es 
fehlen insbesondere kleinere, bezahlbare Wohnungen. Auch gibt es immer wieder Missstän-
de, die meistens zu Lasten der einkommensschwächeren Mieter gehen.  
 
Als Missstände lassen sich folgende Punkte identifizieren: 

 Instandsetzungsdefizite, Verwahrlosung von Liegenschaften, 
 Überbelegung bei möglicherweise überhöhten Mieten, 
 Leerstehenlassen von dringend benötigtem Wohnraum, 
 Zweckentfremdung, insbesondere durch Ferien- oder Handwerkerwohnungen 

 
Mit dem Gesetzentwurf wird den Kommunen ein Instrument an die Hand gegeben, den ge-
schilderten Missständen zielgerichtet und wirksam entgegentreten zu können. 
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Durch den Änderungsantrag der SPD-Fraktion (Umdruck 19/1143 (neu)) wird sichergestellt, 
dass das Gesetz nur in den Kommunen zur Anwendung kommt bzw. kommen muss, die 
dieses Instrument benötigen und aktiv einsetzen wollen. Vorhandene Gesetzesalternativen 
(§ 172 BauGB, § 5 Wirtschaftsgesetzbuch) sind wesentlich weniger spezifisch, sie sind in 
ihrer Handhabung kompliziert und erfordern erheblichen Aufwand wie das Aufstellen von 
Bebauungsplänen zur Steuerung der Ferienwohnungsproblematik. 
 
Vor allem in Städten  und dicht besiedelten Bereichen wird bereits jetzt erheblicher Aufwand 
zur Mobilisierung von Bauland betrieben. Es reicht jedoch nicht aus, mehr sozialen Wohn-
raum zu schaffen und Verfahren zu verschlanken. Es müssen vielmehr auch Wohnungen im 
Bestand nach den sich wandelnden Wohnbedürfnissen weiterentwickelt werden. Das vorge-
schlagene Wohnraumschutzgesetz bietet den Kommunen dabei ein sinnvolles  Instrumenta-
rium. 
 
Schwer einzuschätzen ist, ob Aufwand für Überwachung sowie Durchsetzung von Maßnah-
men und Geldbußen verhältnismäßig zum Nutzen sind. Dabei ist, wie oben ausgeführt, der 
Mehrbelastungsausgleich zu regeln. 
 
Darauf weist auch das Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landes-
hauptstadt Kiel in seiner Stellungnahme hin, welche diesem Schreiben, mit weiteren Ausfüh-
rungen zu einzelnen Paragraphen, als Anlage 2 beigefügt ist. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Krey 
Dezernent 
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Wohnungsaufsichtsgesetz – mögliche Umsetzung durch Städte und Gemeinden 

 
 
Sehr geehrte Frau Siebeck, 
 
In einem Gespräch zu Beginn des Jahres sind die kommunalen Landesverbände von Herrn 
Scharbach über die politische Initiative des Landes Schleswig-Holstein für die mögliche Im-
plementierung eines Wohnungsaufsichtsgesetzes informiert worden und um eine Einschät-
zung zur Notwendigkeit eines solchen Gesetzes aus kommunaler Sicht gebeten worden.  
 
Für den Städteverband Schleswig-Holstein teilen wir vorbehaltlich einer Gremienbefassung 
nach Erörterung in den Facharbeitsgemeinschaften folgende Einschätzung mit: 
 
Allgemein ist festzustellen, dass der Bedarf für ein Wohnungsaufsichtsgesetz mit den Ele-
menten klassische Wohnungsaufsicht / Überbelegungsregelungen / Zweckentfremdungsre-
gelungen aus kommunaler Sicht eher zurückhaltend eingeschätzt wird. Es liegt darin be-
gründet, dass es sich insbesondere im Bereich der klassischen Wohnungsaufsicht sowie den 
Überbelegungsregelungen nicht um eine Vielzahl von Fällen handelt, für die ein gesetzliches 
Regelungsdefizit besteht, sondern es sich vielfach um Einzelfallproblematiken handelt. Ob 
und inwieweit diese Einzelfälle dazu geeignet sind, eine abstrakt generelle landesrechtliche 
Regelung einzuführen, wird deshalb unterschiedlich beurteilt, je nachdem, ob aus lokaler 
Perspektive vor Ort die Situationen schon einmal eingetreten sind, denen ein wohnungsauf-
sichtliches spezialgesetzliches Instrumentarium sich als sinnvoll erwiesen hätte. 
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In einzelnen Fällen hat sich jedoch auch in der Vergangenheit gezeigt, dass das zur Verfü-
gung stehende allgemeine und besondere Gefahrenabwehrrecht nicht das notwendige In-
strumentarium bereitstellt, um wohnungsbaulichen Missständen zu begegnen. Dies findet die 
Ursache häufig darin, dass bauliche oder ausstattungstechnische Missstände an Wohnraum 
die Schwelle zur Störung bzw. Gefahr für die öffentliche Sicherheit noch nicht überschritten 
haben, sondern als Störung oder Gefahr für die öffentliche Ordnung angesehen werden kön-
nen, wobei der Ordnungsbegriff nach schleswig-holsteinischem Landesrecht keine Ermäch-
tigungsgrundlage dafür bietet, dass die Ordnungsbehörden einschreiten könnten. Insoweit 
wäre die Definition baulicher und ausstattungstechnischer Mindeststandards für nicht selbst 
genutzten Wohnraum und die damit verbundene Pflicht der Eigentümer zur Einhaltung dieser 
Standards grundsätzlich geeignet, ordnungsrechtlich auf spezialgesetzlicher Grundlage eine 
Ermächtigungsgrundlage zum Einschreiten und Entgegenwirken unwürdiger Lebensverhält-
nisse zu gewährleisten. 
 
Ein Vorteil des ordnungsrechtlichen Instrumentariums könnte die Ermächtigung der Woh-
nungsaufsicht sein, präventiv tätig zu werden, weil insbesondere bei Gebäuden, bei denen 
sich Anzeichen von Verwahrlosung zeigen, die Gemeinden in die Lage versetzt werden 
könnten, von Amts wegen Überprüfungen durchzuführen mit dem Ziel, frühzeitig auf den 
Verfügungsberechtigten einzuwirken und gegebenenfalls in einem Anhörungsverfahren Ab-
hilfe zu schaffen, ohne dass es zum Einsatz von Ordnungsverfügungen kommt. 
 
Auf der anderen Seite muss eine Nutzen-Aufwand-Analyse stehen, die es rechtfertigt, ein 
neues spezialgesetzliches Regelungssystem im Landesrecht zu verankern. Insoweit muss 
im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung auch in Betracht gezogen werden, inwieweit 
von dritter Seite Einfluss auf das ordnungsbehördliche Tätigwerden im Rahmen einer Woh-
nungsaufsicht genommen werden wird. Insoweit wird durchaus die Gefahr gesehen, dass ein  
auf bisher nur wenige Einzelfälle beziehendes Regelungssystem durch Interessen Dritter 
sich in dem tatsächlichen Anwendungsbereich deutlich ausweitet. 
 
Abgesehen davon muss in den Verwaltungen in Schleswig-Holstein die organisatorische An-
bindung geklärt werden, weil die Aufgabe sich zwischen Wohnraumversorgung einerseits 
und Ordnungsbehörde andererseits bewegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aufgabe 
einen Bereich der klassischen Wohnungsaufsicht stark ordnungsrechtlich geprägte Züge 
aufweist und eine Ansiedlung bei den (Bau-)Ordnungsbehörden naheliegt. Hierzu müsste die 
Aufgabe allerdings dann auch entsprechend dem ordnungsrechtlichen Charakter als Aufga-
be zur Erfüllung nach Weisung im Sinne von § 3 Gemeindeordnung auf die Kommunen über-
tragen werden. Eine Ausgestaltung als (pflichtige) Selbstverwaltungsaufgabe der Kommunen 
erscheint in diesem Zusammenhang nicht als zielführend, weil auch in anderen ordnungs-
rechtlichen Bereichen ausschließlich die Kompetenz des verwaltungsleitenden Organs der 
Verwaltung gegeben ist (Bürgermeister als Ordnungsbehörde). 
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Der weitere Bereich eines möglichen Wohnungsaufsichtsgesetzes nämlich die Frage der 
Satzungsregelung durch Zweckentfremdung müsste in den Zuständigkeitsbestimmungen 
selbstverständlich als Selbstverwaltungsangelegenheit ausgestaltet sein. Insoweit erweist es 
sich nicht als unüblich, unterschiedliche Regelungsbereiche eines Gesetzes einer unter-
schiedlichen Aufgabenqualität zu verknüpfen (vergleiche z.B. § 3 Gesundheitsdienstgesetz). 
 
Sollte sich die Landesregierung der Überlegung zur Erstellung eines Gesetzentwurfs näher 
treten, sollten in jedem Fall die Einzelregelungen mit den kommunalen Landesverbänden 
umfassend erörtert werden. Darüber hinaus wäre auch im Rahmen der Gesetzesfolgeab-
schätzung das Kostenfolgeabschätzungsverfahren auf Grundlage des Konnexitätsausfüh-
rungsgesetzes zu durchlaufen. 
 
Insgesamt handelt es sich um eine erste Einschätzung der Verbandsgeschäftsstelle nach 
Erörterung in den Facharbeitsgemeinschaften. Sollte das Land den Überlegungen zur Im-
plementierung eines Wohnungsaufsichtsgesetzes in das schleswig-holsteinische Recht nä-
hertreten, würde dann auch eine verbandspolitische Willensbildung über das „Ob“ des Ge-
setzes erfolgen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
Marc Ziertmann 
Stellv. Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








